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Herr  
Patrick Wieschke 
Vorsitzender der Die Heimat-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   22.01.2025 

 
Beantwortung der Anfrage der Die Heimat-Stadtratsfraktion - Anwendung der Steuerzerlegung  
(AF-0036/2025) 
 
Sehr geehrter Herr Wieschke, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Der Anteil am gesamten Jahresaufkommen der Gewerbesteuer von Unternehmen, die ihren 
Betriebssitz nicht in Eisenach haben (Zerlegungsanteil), beläuft sich auf ca. 40 Prozent. 
 
zu 2. 
Das Gewerbesteueraufkommen der Betreiber von Windkraftanlagen im Stadtgebiet von 
Eisenach beträgt rund 400.000 €.  
 
zu 3. 
Eine Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen ist grundsätzlich möglich, jedoch mit hohem 
Verwaltungsaufwand verbunden. 
 
zu 4. 
Diese Angaben sind der Stadtverwaltung nicht bekannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Steffen Liebendörfer in Vertretung 
Bürgermeister 
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